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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1961

Norm

ABGB §1327 d

Rechtssatz

Daß auch eine dauernde oder schwere Erkrankung des Anspruchsberechtigten für die Bemessung der Geldrente

erheblich sein kann, kann nicht zweifelhaft sein, weil der Unterhaltsp5ichtige, wäre er dazu imstande, auch hiefür

aufkommen müßte.
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